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Das Änderungsprotokoll zum bestehenden 
DBA zwischen Deutschland und Österreich 
trägt durch die Anpassung der 
Grenzgängerregelung der veränderten 
Arbeitswelt und dem damit verbundenen 
flexibleren Arbeiten und der Nutzung der 
Homeoffice-Möglichkeiten Rechnung. Das 
Inkrafttreten wurde zum 28.12.2023 bekannt 
gemacht, weshalb das DBA Österreich in der 
durch das Protokoll geänderten Fassung 
erstmals ab dem 01.01.2024 anzuwenden ist. 
Weitere Details erfahren Sie hier.

Wie bereits in unserem Newsletter aus November 
2023 erläutert, haben Österreich und Deutschland 
am 21.08.2023 ein Änderungsprotokoll zum 
Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet. Im 
Bundesgesetzblatt vom 26.06.2024 (BGBl. II 2024, 
Nr. 236) wurde nunmehr das Inkrafttreten zum 
28.12.2023 bekannt gemacht. Das geänderte DBA 
findet damit erstmals ab dem 01.01.2024 
Anwendung.
Durch das Änderungsprotokoll wurde unter anderem 
die Grenzgängerregelung an die veränderte 
Arbeitswelt angepasst. Damit ist ab dem 01.01.2024 
auch für Grenzgänger das Arbeiten aus dem 
Homeoffice möglich, ohne dass Homeofficetage sich

schädlich auf die Grenzgängereigenschaft gemäß 
dem DBA Österreich auswirken. Durch die 
Neuregelung ist die Grenzgängereigenschaft bereits 
dann erfüllt, wenn Personen ihren Wohnsitz in der 
Grenzzone haben und ihre nichtselbständige 
Tätigkeit üblicherweise dort ausüben. Die Grenzzone 
umfasst dabei das Grenzgebiet in einer Zone von 
jeweils 30 Kilometer Luftlinie um die Grenze. 
Während aus steuerlicher Sicht somit eine 
wesentliche Erleichterung eingetreten ist, ist das 
Arbeiten von Grenzgängern im Sinne des DBA 
Österreich aus dem Homeoffice aus sozial-
versicherungsrechtlicher Sicht aber weiterhin genau 
im Auge zu behalten. Zwar hat die EU der Zunahme 
von grenzüberschreitender Telearbeit auch im 
sozialversicherungsrechtlichen Bereich durch ein 
multilaterales Rahmenübereinkommen auf 
Grundlage des Artikels 16 VO (EG) 883/2004 
Rechnung getragen. Österreich ist dieser 
Rahmenvereinbarung auch beigetreten. Allerdings 
beschränkt diese Rahmenvereinbarung das Arbeiten 
aus dem Homeoffice auf unter 50 %, da ansonsten 
das Sozialversicherungsrecht des Wohnsitzstaates 
zur Anwendung kommt. Darüber hinaus sind weitere 
Voraussetzungen zur Anwendbarkeit der 
Rahmenvereinbarung zu erfüllen (siehe dazu 
ebenfalls unseren Newsletter-Beitrag aus November 
2023.)
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Fazit
Während das Änderungsprotokoll aus 
steuerlicher Sicht eine wesentliche 
Erleichterung darstellt, darf der sozial-
versicherungsrechtliche Aspekt nicht aus den 
Augen verloren werden. Arbeitnehmende 
dürfen insofern keineswegs von der Pflicht 
entbunden werden über ihr Arbeiten im 
Homeoffice genauestens Buch zu führen, um 
ihren Arbeitgebern eine korrekte Einschätzung 
der steuerlichen und sozialversicherungs-
rechtlichen Konsequenzen zu ermöglichen. 
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